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An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 Wie 11 

Auf die Anfrage, welche die Abgeordneten Regens

burger und Genossen in der Sitzung des Nationalrates am 7. De

zember 1971, betreffend Salzstreuung auf Bundesstrassen, an 

mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Dem Bundesministerium für Bauten und Technik 

stehen keine Unterlagen zur Verfügung, aus denen ersehen wer-

den könnte, ob ein Unfall in Folge Unterlassung der Salzstreuung 

eingetreten ist. Es ist jedoch allgemein und international bekannt, 

dass die Unfallhäufigkeit im Winter durch die Behandlung der Stras

sen mit chemischen Auftaumitteln wesentlich gesunken ist. Amtliche 

Untersuchungen im Bundesland Niederösterreich ergaben eine Ab

nahme der Unfälle, düi! man auf winterliche Strassenglätte zurück

führen kann, um 70 - 80 % seit Einführung der chemischen Tau

mittelstreuung. Am Arlberg ergab sich in der Winterperiode 1968/69 

in der ein Streuversuch mit Chlorkalzium d~rchgeführt wurde, eine 

Abnahme dieser Unfälle um 54 %. 
Bisher wurden Schadenersatzansprüche wegen Unter

lassung der Streuung nicht gestellt. Nach der Gesetzeslage haftet 

der Strassenhalter für Schäden nur dapn. wenn zumindest grobe Fahr

lässigkeit seiner Organe bei der Bundesstrassenerhaltung nachgewie

sen wird; dies kann jedoch dann ausgeschlossen werden. wenn im Rah

men der wirtschaftlichen Zumutbar keil eine ('treuung (Salzstreuung) 

erfolgt ist.. ,~i\ . 
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